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Ablauf Kurzarbeit 

Einführung der Kurzarbeit im Betrieb

Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Vereinbarung

Anzeige des Arbeitsausfalls

Grundsätzliche Bewilligung des Kurzarbeitergeldes bei Vorliegen eines erheblichen 
Arbeitsausfalls und der betrieblichen Voraussetzungen

Antrag auf Kurzarbeitergeld

Monatliche Abrechnung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Vorläufige Bewilligung des Kurzarbeitergeldes

Abschlussprüfung

Prüfung von betrieblichen Unterlagen und endgültige Bewilligung des 
Kurzarbeitergeldes
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Abschlussprüfung – Warum notwendig?

Kurzarbeitergeld erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Berechnung und Auszahlung des Kurzarbeitergeldes erfolgt durch den Arbeitgeber 

mit der Entgeltabrechnung.

Um Arbeitgebern und Arbeitnehmer/innen schnell finanzielle Hilfe leisten zu können, wird 

das Kurzarbeitergeld zunächst vorläufig ausgezahlt. Nach Beendigung der Kurzarbeit 

wird die korrekte Berechnung überprüft und es erfolgt eine abschließende, endgültige

Entscheidung über das Kurzarbeitergeld.

Durch die COVID19-Pandemie hat sich am Ablauf keine Änderung ergeben.
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Abschlussprüfung – Zeitpunkt

Nach Ende der Kurzarbeit führt die Agentur für Arbeit eine Abschlussprüfung durch.

Wir informieren Sie über den genauen Zeitpunkt und die benötigten Unterlagen für die 
Abschlussprüfung. 

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation werden zur Reduzierung von persönlichen 
Kontakten regelmäßig die notwendigen Unterlagen zur Prüfung angefordert. Soweit 
möglich, wird die Abschlussprüfung auch Vor-Ort beim Arbeitgeber oder 
Steuerberater/in stattfinden.

Bitte stellen Sie für die Prüfung alle benötigten Unterlagen bereit. Damit ist für alle 
Beteiligen ein reibungsloser Ablauf möglich.
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Abschlussprüfung – Unterlagen

Folgende Unterlagen werden für die Abschlussprüfung benötigt:

▪ Lohnkonto

▪ Arbeitszeitnachweise

▪ Auszahlungsnachweise

▪ Entgeltabrechnungen (Gehalts- oder Lohnabrechnung)

▪ Einzelvereinbarungen mit Ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Betriebsvereinbarung 

mit Ihrem Betriebsrat über die Einführung von Kurzarbeit

Daneben können auch Unterlagen zu den rechtlichen Grundlagen der 
Arbeitsentgeltansprüche und zum Umfang des Arbeitsausfalles notwendig sein.

▪ Arbeitsverträge der Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld oder für Ihren Betrieb 

maßgebliche Tarifverträge

▪ Auftragsbücher und betriebswirtschaftliche Auswertungen
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Abschlussprüfung – Schreiben

Welche Unterlagen für ihren Betrieb konkret benötigt werden, können Sie dem 
Schreiben der Agentur für Arbeit entnehmen. Bitte Schreiben beachten:
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Abschlussprüfung – Prüfschwerpunkt

Die Berechnung des Kurzarbeitergeldes bildet einen Prüfschwerpunkt. Die notwendigen 
Angaben sind in der Abrechnungsliste enthalten.
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Abschlussprüfung – endgültige Entscheidung

Bei Nachfragen nehmen die Kolleginnen und Kollegen der Agentur für Arbeit mit Ihnen 
telefonisch Kontakt auf.

Sollten Korrekturen an der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes erforderlich sein, werden 
Ihnen diese von den Kolleginnen und Kollegen der Agentur für Arbeit erläutert. Im 
Anschluss kann eine Korrekturabrechnung erforderlich werden.

Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie einen endgültigen Bescheid über das 
Kurzarbeitergeld und die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge.
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… www.arbeitsagentur.de – Informationen zum Kurzarbeitergeld

Ihr Weg zu uns: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/

http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
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Sie Fragen – wir antworten!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


